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Zur Verkehrskonzeption der EWG
■ Vh‘W W i

V on  einem  K orrespondenten

Die Kommission der Europäisdien W irtsdiafts
gem einsdiaft hat einem begrenzten Kreis Ende 

1961 ihre „Denksdirift über die Grundausriditung der 
gem einsamen Verkehrspolitik" vorgelegt. Es handelt 
sidi bei diesem Dokument nodi keineswegs um eine 
endgültige Stellungnahme der Kommission, sondern 
vielm ehr um eine Diskussionsgrundlage, die in der 
G eneraldirektion V erkehr erarbeitet wurde und nadi 
entsprediender Abstimmung in den zuständigen Gre
m ien der Behörde nunmehr Gegenstand von Erörterun
gen im M inisterrat sein wird.

Unterschiedliche A uffassungen der P artner

Auf kaum einem  Gebiet der W irtsdiaftspolitik sind 
die Auffassungen in den sedis Ländern so untersdiied- 
lidi, wie dies gerade für die Verkehrspolitik der Fall 
ist. Die Kommission hat daher audi nidit versudit, 
etwa eine „mittlere Linie" zwisdien diesen Auffassun
gen zu beziehen. Denn wenn audi generell das Sdilag
wort gilt, die Holländer seien hier sehr liberal, die 
D eutsdien sehr konservativ und alles andere ran
giere zw isdien beiden Extremen, so zeigt dodi sdion 
ein etwas tieferer Einblidc, daß soldie Pausdialurteile 
n id it zutreffend sind. So haben z.B. die Holländer 
ein straffes Monopolsystem im Personenverkehr auf 
der Straße, während in Deutschland das neue Per- 
sonenbeförderungsredit durdiaus flexibler ersdieint. 
W irft man der Bundesregierung die sdiarfe Besteue
rung des W erkfernverkehrs vor, so muß man dodi 
zugeben, daß Steuermaßnahmen immer nodi als 
„m arktkonform“ im Sinne der neoliberalen Lehre an
gesehen w erden können. Demgegenüber mutet die 
holländisdie Regelung mit einer De-facto-Zulassungs- 
brem se im Rahmen eines Genehmigungssystems für 
den W erkverkehr schon weitaus dirigistischer an, und 
das prinzipielle Verbot einer Beteiligung des (binnen- 
holländisdien) W erkverkehrs am grenzüberschreiten
den G üterkraftverkehr steht eigentlidi mit der Frei
heitsthese audi n id it gerade im Einklang. Anderer
seits ist das französische System administrativer Ein
zelgenehmigungen für die Zulassung zum grenzüber
sdireitenden K raftverkehr sidier die straffste Form 
adm inistrativer Restriktion. Resümee: Es ist nicht so 
sehr die Gegensätzlidikeit, sondern eher die (in sich 
widersprudisvolle!) Buntsdiedtigkeit der Systeme, die 
einer Annäherung in der Verkehrspolitik im W ege 
steht — audi wenn sidi nach außen die Länder als 
Bannerträger bestimm ter Prinzipien gebärden!

Diese und andere Tatsachen werden — wenngleidi 
mit unterschiedlidier Gewichtung — im Anhang der 
Denkschrift' gesdiildert, die eigentlich in gewissem

Sinne die Einleitung für das Dokument darstellt. Das 
gilt insbesondere für den Abschnitt über die „Besonder
heiten der Verkehrswirtschiaft" — ein Thema, über 
dem sich die Geister zu entzünden pflegen. Zuweilen 
pflegt man zu behaupten, alle solche Besonderheiten 
fänden sich in der einen oder andere Form in anderen 
W irtschaftszweigen auch. Demgegenüber betont die 
Denkschrift, daß durch ihre besondere Häufung eine 
kum ulative W irkung im Verkehrssektor eintrete und 
daß es vor allem eJne ganze Reihe „unabänderlidier" 
S truktureigenheiten gäbe, denen eben die spezielle 
V erkehrspolitik Rechnung zu tragen habe.

„N euere E ntw icklung u nd T endenzen“

Man mag bedauern-, daß es offenbar n id it voll ge
lungen ist, in den Eingangskapiteln der eigentlichen 
Denkschrift — in die der Abschnitt über die Besonder
heiten schließlich als Kernstück hineingehört — die 
Verbindungslinie von diesen spezifischen ökonomi
schen Gegebenheiten zu den sich daraus ergebenden 
Koordinierungsnotwendigkeifen zu ziehen, wie sie 
dann letztlidi ihren Niederschlag in  der Gesetzgebung 
der einzelnen Länder finden. In diesem Zusammen-, 
hang ist übrigens der Abschnitt „Neuere Entwicklung 
und Tendenzen" (ebenfalls noch im Anhang, Ziffer 
108 ff.) von besonderem Interesse, weil hier gesdiil
dert wird, w eldie Folgerungen die einzelnen Staaten 
schon in der Gegenwart unter veränderten Bedingun
gen aus einer Überprüfung dieser Gegebenheiten 
ziehen. Es ist schade, daß dabei eigentlich nur die 
neueren Gesetzgebungsprojekte in Belgien eine etwas 
detailliertere W ürdigung erfahren. Für die anderen 
Länder wird nur summarisch erwähnt, daß sich eine 
gewisse Annäherung der Standpunkte abzuzeicbnen 
beginnt — es w äre dodi wichtig gewesen, zu erfah
ren, wie es damit im einzelnen bestellt ist!

Zu Beginn der eigentlidien Denkschrift wird nun aller
dings erkennbar, daß man sich um eine soldie Ab
wägung der bestehenden Tendenzen durchaus bem üht 
hat. Im Prinzip ist man zwar der Meinung, daß die 
Besonderheiten des V erkehrssektors eine dirigistische 
Aufteilung des Verkehrskuchens n id it als adäquates 
M ittel der V erkehrspolitik rechtfertigen, sondern daß 
man vielmehr eine gewisse Intensivierung des W ett
bewerbs befürworten müsse (Ziffer 16). Dabei wird 
allerdings erhofft, daß „jede Beförderung auf das für 
sie geeignete,V erkehrsm ittel gelenkt" werde. Es ist 
logisch, in diesem Zusammenhang eine Auflockerung 
der Tarif gestaltung zu befürworten, damit ausgespro
chene Verzerrungen, wie sie sich bei starren, nur nadi
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langwierigen Anhörungsverfahiren zu ändernden Ta
rifen im Vergleich zur Kostenentwicklung ergeben 
müssen, verm ieden werden können.

W enn die Denkschrift zunächst den Eindruck erweckt, 
als habe man diese Überlegungen gewissermaßen 
a priori ermittelt, so wird dodi erkennbar, in wie wei
tem Maße dabei auf eine Reihe von V orarbeiten zu
rückgegriffen wurde. Die Vorläufer dieser Ideen — 
von der ECE bis zu den Verkehrsgewerkschaften — 
sind denn auch sorgfältig erwähnt, und im Kapitel 
„Grundsätze der Gemeinsamen Verkehrspolitik" findet 
man in einer gewissen Abwandlung die Hauptforde
rungen z, B. der Internationalen Handelskammer w ie
der. Um so mehr verspürt man die Lücke, die in dem 
Verzicht auf die Auseinandersetzung mit den in Gang 
begriffenen neuen Gesetzesmaßnahmen der Einzelstaa
ten liegt. Gerade hier stellt sicii dodi die Frage, ob sie 
immer in die erstrebte Richtung laufen.

P roblem e d e r  V ertragsin terpretation

In diesem Zusammenhang wird nun die Interpretation 
der A rtikel 74 und 75 des V ertrages bedeutsam. N adi 
A rtikel 74 sind die Einzelstaaten gehalten, die Ziele 
des V ertrages im Rahmen einer gemeinsamen V er
kehrspolitik zu verfolgen. Nach Auffassung der Kom
mission sind die Fragen der gemeinsamen V erkehrs
politik „nicht begrenzt". Man muß das wohl so ver
stehen, daß die nadi beiden Artikeln auf die Organe 
der Gemeinsdiaft entfallenden Aufgaben eben audi 
auf die Binnenpolitik der einzelnen Länder ausstrah- 
len sollen (Ziffer 30 ff.).

Da hat es nun einen großen Streit darüber gegeben, 
ob denn die sogenannten „allgemeinen Regeln des 
Vertrages" auch schon für die Bereidie Geltung haben 
sollen, die aus den V erkehrstiteln expressis verbis 
oder stillschweigend ausgeklammert sind: Praktisch 
betrifft dies nicht nur den See- und Luftverkehr, son
dern auch die Spedition und vor allem die Hafen
wirtschaft. Man wird der Kommission gegenüber auf 
die Dauer kaum den Standpunkt vertreten  können, 
daß eine Ausnahm eregelung zu einer Ausnahm erege
lung (nämlich A rtikel 84, 2 innerhalb des V erkehrs
titels) plötzlich ganze W irtschaftszweige aus dem V er
tragswerk herausfallen ließe. Im übrigen muß man 
sich fragen, was denn praktisch dabei sdion passieren 
kann. Zwar mag bei dem bestehenden. System der 
internationalen Zusammenarbeit für die Spediteure 
die Verwirklichung der N iederlassungsfreiheit nicht 
mehr so interessant sein — aber dennoch ist hier 
w ie im Seeverkehr das Prinzip begrüßenswert. Daß 
im übrigen eine Flaggendiskriminierung in der Küsten
schiffahrt mit dem Geist des V ertrages nicht zu ver
einbaren ist, dürfte k lar sein. Bleibt die Anwendung 
der W ettbewerbsregeln: In der Luftfahrt sprengt das 
w eltweite lATA-Kartell ohnehin den europäischen 
Rahmen, und für die Konferenzen in der Linienschiff
fahrt gilt ähnliches. Wichtig dürfte hier eher die Frage 
der Beihilfen sein. Es ist aber kaum anzunehmen, daß 
bei der Parallelität der Interessen der sechs Länder 
in dieser Hinsicht einer dem anderen Hilfsmaßnah
men für seine Schiffahrt verargen wird. Die eigent- 
lid i neuralgischen Punkte der Hafenwirtschaft im Zu

sammenhang mit der Verkehrswirtschaft liegen ande
rerseits in den Investitionsproblemen, den Seehafen
tarifen, Lenkungsmaßnahmen und in der Auswirkung 
des Außenzolls — Fragen, die jedenfalls Kernpunkte 
der Vertragsprobleme berühren.

Die V ertragsinterpretation nimmt — wie das bei einer 
solchen ersten V erlautbarung dieser A rt natürlich 
ist — in der Denkschrift einen sehr breiten Raum ein. 
Das gilt auch für die Abgrenzung gegenüber der 
M ontanunion: Im Prinzip gelten die Maßnahmen der 
gemeinsamen Politik des EW G-Vertrages auch für 
M ontangüter, allerdings unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des M ontanvertrages.

Der generell . vorsichtigen Tonart der EWG-Denk- 
sdirift entspricht es, wenn man nur an eine allmäh
liche, schrittweise Verwirklichung der gemeinsamen 
Politik denkt, wobei der „Standstill-Klausel" (nach der 
niemand inzwischen die Ausgangsbasis verschlechtern 
darf) besondere Bedeutung zukommt (Artikel 5, 2 des 
V ertrages mit A rtikel 76 im Verkehrstitel).

H au ptzielsetsungen  u n d  G rundprinzip ien

Die Denkschrift nennt drei Ziele der gemeinsamen 
Verkehrspolitik; Sie soll bei der Verwirklichung der 
gesamtwirtschaftlichen Integration Hilfestellung lei
sten, ferner die Integration der Verkehrswirtschaft 
selbst bewirken und endlich eine „allgemeine Ord
nung des Verkehrswesens" auf Gemeinschaftsebene 
herbeiführen (Ziffer 67).

Nun ist zu dem ersten Teil zu sagen, daß nach den 
Vorschlägen der Denkschrift eben nicht — wie es 
bisher vielfach der Fall war — der V erkehr den 
übrigen W irtschaftszweigen untergeordnet sein soll, 
was nicht selten auf Kosten seiner inneren Substanz 
geschah. Man ist vielmehr der Auffassung, daß der 
V erkehr gerade dann am meisten für die Integration 
der europäischen W irtschaft leisten kann, wenn er sich 
auf seine betriebswirtschaftliche Eigenständigkeit be
sinnen darf. Diesem Gedanken entspredien im folgen
den Kapitel die Grundsätze der „finanziellen Eigen
ständigkeit" (der allzu starre Begriff der „Eigenwirt- 
sdiaftlidikeit" ist wohl bewußt verm ieden worden) 
und „Handlungsfreiheit der Unternehmen", d. h. der 
Möglichkeit, nach betriebswirtschaftlichen Gesichts
punkten zu handeln (Ziffer 98— 104). Dabei sind die 
Notwendigkeiten der Standort- und Regionalpolitik 
keineswegs außer acht gelassen worden; sind sie doch 
bereits unm ittelbar im V erkehrstitel genannt (Ar
tikel 75, 3 und 80, 2, ferner die „Deutschland-Klausel“ 
für die Zonengrenzgebiete in A rtikel. 82). Es geht 
schließlich nur darum, daß diese Rücksichten nicht auf 
Kosten der V erkehrsunternehm en — und speziell der 
Bahnen — ausgetragen werden. Und darum ist die 
Erstattungspflicht für die Lasten, die den Unterneh
men aufgeleg t, sind, eines der Kardinalpostulate der 
gemeinsamen Verkehrspolitik.

Die Integration im V erkehr selbst bedingt sodann 
logischerweise einen relativen Abbau der protektio
nistischen Systeme, mit denen sich die Volkswirt
schaftsräume der sechs Länder gegenseitig abschirmen. 
Die Frage ist nur: wiew'eit ist ein soldier Abbau ver
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einbar mit der Aufrechterhaltung der Ordnungsmaß
nahmen, die auf Grund des spezifischen Charakters 
der V erkehrs Wirtschaft notwendig bleiben? Analog 
zu den Vorschlägen im Rahmen der Landwirtschafts
politik handelt es sich im Grunde darum, daß man 
M ittel und W ege finden muß, um bestimmte Lenkungs
m aßnahmen von der nationalen auf die Sechs-Länder- 
Ebene zu verlagern.

W elche Maßnahmen das nun sein werden und welche 
un ter den Begriff des „Protektionismus“ im eigent- 
lidien Sinne — nämlich des Schutzes nach außen hin — 
fallen, ist, un ter dem dritten Gesiditspunkt zu klären. 
H ier ist die „freie W ahl des Verkehrsmittels" duirch 
den V erkehrsnutzer zwar sicherzustellen, aber ober
stes Gebot ist vor allem das Prinzip der „gleichen 
Behandlung" aller Verkehrsträger (gemeint ist die 
Angleichung der W ettbewerbsbedingungen), zudem 
steht daneben der Grundsatz der Koordinierung der 
Investitionspolitiki

D ie konkreten  Aufgaben

Damit kommt man zu, den eigentlichen konkreten Pro
blemen. H ier handelt es sich im wesentlichen um 
v ier große Hauptkomplexe; erstens Strukturprobleme 
(wozu audi die Fragen der generellen legislativen 
Behandlung der Verkehrsunternehmen und die Steuer
fragen zu rechnen wären), zweitens die Probleme der 
Leistungsrestriktion (Zulassungsbeschränkungen, Kon

tingente, Investitionslenkung), drittens tarifarisdie 
Fragen und viertens endlich die Sicherung dés W ett
bewerbs unter Anwendung der W ettbewerbsregeln 
des Vertrages.

Diese vier Komplexe sind in der Denkschrift aufgeteilt 
auf die drei großen obengenannten Zielsetzungen 
(Beseitigung der Hindernisse für den Gemeinsamen 
M arkt generell und den Gemeinsamen Verkehrsm arkt 
speziell sowie „allgemeine Ordnung des V erkehrs
wesens"). Diese Einteilung muß natürlid i etwas ver
wirren, weil z.B. Tarifprobleme nun .u n ter den ver
sdiiedensten Überschriften auftauchen. So erscheinen 
z.B. unter der Überschrift „Verwirklichung des all
gemeinen gemeinsamen M arktes" Diskriminierungs
und Unterstützungstarife sowie Fragen des Neben
gebührentarifs (Ziffern 114—118), unter der Rubrik 
„Verkehrsintegration" dagegen generelle Tarifpro
bleme (vom Frachtenbrudi spricht man nur indirekt!) 
in Ziffer 126 und endlich unter ,„Verkehrsordnung" 
Tarifdisparitäten, M argentarife sowie Tarifveröffent- 
lidiungs- und Tarifkontrollprobleme. N adi der obigen 
Einteilung wie auch nach dem V ertragstext ist diese 
Gliederung zwar im Prinzip durchaus logisch; sie er
möglicht jedodi keinesfalls einen klaren Überblick 
über die Gesamtheit der einzelnen Fragen.

Die Denkschrift hat (im Anhang) eindrucksvolle Bei
spiele für die Aufsplitterung im Verkehrsgewerbe 
gegeben. Im Gegensatz zu den USA herrscht in Europa

V E R E I N I G T E  A L U M I N I U M - W E R K E

A K T I E N G E S E L L S C H A F T - B O N N

ORIGINAL-HUTTEN-ALUMINIUM
A l u m i n i u m  - G u ß -  u n d  K n e t l e g i e r u n g e n  i n  M a s s e l n ,  

W a l z -  u n d  P r e ß f o r m a t e n ,  G r i e ß  u n d  G r a n a l i e n ,  E r f  t a  I ®  99,99o/o AI

R E I N S T - A L U M I N I U M  9 9 ,9 9 %
R A F F I N A L - R E F L E C T A L ®

A l u m i n i u m o x i d  * F e r r o s i l i z i u m  • S i l i z i u m - M e t a l l

Ruf:  Bonn 3 1 7  4 1 - 4 6  • Fernschreiber:  Alu  Bonn 088 6885 • D ra h tw o rt :  Aluminium Bonn

®  reg. Warenzeichen

1 9 6 1 /X 471



auf der Straße und (nach Unternehmungszahl) selbst 
in der Binnensdiiffahrt noch der Zwergunternehm er 
vor. Nun wird zwar an versdiiedenen Stellen auf die 
Zwedcmäßigkeit genossenschaftlicher und börsen
artiger Zusammenschlüsse hingewiesen; detailliertere 
Vorschläge zur Ermöglichung einer „Flurbereinigung" 
im Gewerbe finden sich jedoch noch nicht, es sei denn, 
man wolle unterstellen, daß mit der (weiter unten 
besprochenen) Auflockerung der Kontingentierung 
bewußt ein Prozeß darw insdier Auslese eingeleitet 
werden soll.

Es ist auch wohl noch nicht ganz klar, wie eine relativ 
größere Handlungsfreiheit der Unternehmen mit der 
(von der Kommission ausdrücklich postulierten) Ko
ordination der Investitionen vereinbar gemacht w er
den kann. Einige spezifische Strukturprobleme — wie 
die Frage der Angleichung der W egekosten — sind 
daher sehr eingehend an den verschiedensten Stellen, 
angesprochen worden. Das gleiche gilt für die — mit 
dem W egekostenproblem eng zusammenhängenden — 
Steuerfragen, sofern man diese als Strukturproblem 
ansehen will; es w äre das sicherlich deswegen zweck
mäßig, weil es sich hier um eine strukturelle V er
zerrung von allererster Bedeutung handelt, die durdi 
„künstliche" Eingriffe des Staates bedingt ist und 
sowohl zwischen den V erkehrsträgern als auch zwi
schen den einzelnen Ländern zu sehr ungleichen W ett
bewerbsbedingungen führen kann. Die Denkschrift 
stellt hier sehr nachdrücklich die Forderung nach einer 
w ettbewerbsneutralen Besteuerung auf.

W enn somit auf der einen Seite die Steuerpolitik 
eines der wichtigsten Probleme im Hinblitäc auf die 
Angleichung der W ettbewerbsbedingungen aufwirft 
— der Grundsatz der „Gleichbehandlung" betrifft im 
Grunde die W ettbewerbsbedingungen —, so w ird doch 
andererseits die Steuer geradezu als ein Instrument 
zur Schaffung einer Art vorläufigen Ausgleichs dort 
betrachtet, wo eben diese Angleichung noch nicht er
folgt ist. So erkennt die Denkschrift in Ziffer 133 aus
drücklich an, daß die — im übrigen an verschiedenen 
Stellen ausführlich erläuterte — „Auflockerung“ bei 
den Kontingenten im grenzüberschreitenden Kraft
verkehr, die in Form einer „Aufstockung“ erfolgen 
soll, vorbehaltlich einer späteren Harmonisierung der 
Steuersystem e (und sogar der Arbeitsbedingungen)
u. a. zunächst durch Erhebung von „Ausgleichsabga
ben" ermöglicht werden könnte. (Hier hat man ein 
Blatt aus der Agrarpolitik genommen!)

Angesichts des engen Zusammenhangs zwischen den 
Fahrzeugen, die aus dem Ausland Zuströmen würden, 
und der Problematik der Kontingentierung innerhalb 
der einzelnen Länder kann es nicht wundernehmen, 
wenn die Denkschrift für eine generelle Auflockerung 
der Binnenkontingentierung eintritt, speziell auf be
stimmten Relationen (denkt man an Linienkonzessio
nen?). Das w ürde generell den Kraftverkehr, in Frank
reich beispielsweise sogar die (de facto) Kontingente 
in der Binnenschiffahrt betreffen. Natürlich müssen 
diese Forderungen im Lichte des generellen Postulats 
einer Koordinierung der Investitionen gesehen w er
den. Bemerkenswert ist immerhin, daß einige Vor

schläge bestimm ter Organisationen, ̂  die eine „Gleich- 
behandlung" des W erkverkehrs forderten, in der 
Denksdirift erwähnt werden. Sie macht sich diese For
derungen zwar keineswegs zu eigen — zumal sie eine 
generelle Auflockerung der Kontingente fordert —, 
hat aber immerhin in Ziffer 107 (im Rahmen des 
Grundprinzips der freien W ahl des Verkehrsmittels) 
sehr viele Kautelen für das Tätigwerden des W erk
verkehrs eingeführt (straffes V erbot des unechten 
W erkverkehrs, fiskalische Gleichstellung usw.).

In dieser Frage haben wir es mit einem Kardinal- , 
Problem der europäischen Verkehrspolitik zu tun. 
Zweifellos muß die — nach dem V ertrag unausweich
liche — Aufstockung der grenzüberschreitenden Kon
tingente ihre Rückwirkungen in G estalt einer Auf
lockerung der Binnenkontingente nach sich ziehen. Als 
positive Nebenwirkung wäre eventuell eine Annähe
rung an gesündere Betriebsgrößen sowie eine Be
seitigung quasi-monopolistischer Differentialrenten 
gegeben. Daneben steht jedoch die Gefahr eines Hin- 
einströmens von Zwergunteirnehmern in die V erkehrs
branche, die den Bereinigungsprozeß und auch die 
tarifarischen Ordnungsmaßnahmen zunichte machen 
könnte.

R evolu tion äre T a rif  Vorschläge

Diese Zusammenhänge zwischen Kapazitätskontrolle 
und Tarifpolitik sind von grundlegender Bedeutung. 
Man muß immerhin anerkennen, daß die Vorschläge 
der Kommission auf dem Tarifgebiet geradezu alsi 
revolutionär gelten können: einmal, weil sie eine 
Tarifbindung in Bereichen vorsehen, wo sie in den 
meisten Ländern bisher nidit existierte, und zum 
anderen, weil sie von der — besonders für die Eisen
bahnen — traditionellen Politik der Festtarife grund
sätzlich und in genereller Form abrücken.

Die tarifpolitischen Maßnahmen sind, wie bereits ge
sagt, im Text getrennt aufgeführt — je  nach den 
„Zielen“. Sie betreffen zunächst den Bereich der Dis
kriminierungen, bei denen sich die Kommission kei
neswegs mit dem begrenzten Komplex nach Artikel 
79, 1 begnügen will (Ziffer 115). Es bleibt abzuwarten, 
inwieweit die Kommission zur Formulierung eines 
erw eiterten Diskriminierungsbegriffs — etwa in An
lehnung an die ICC — gelangt. In der Frage der 
Unterstützungstarife (Ziffer 116) hat sidi mittlerweile 
eine Entwicklung angebahnt, nach der so ziemlich 
alles außer den A grartarifen als „wettbewerbsbedingt“ 
deklariert wird. Die Kommission w ird es angesidits 
dieser Einstellung der V erkehrsträger nicht leicht 
haben. Die Anpassung der Nebengebühren, die bei 
der Grenzabfertigung anfallen, an die Kosten und der 
Abbau der Grenzformalitäteri (Ziffer 117) sind min
destens zur Hälfte ein kleiner M odellfall für das 
gigantische Problem der Harmonisierung der Tarif
niveaus und Tarifsysteme in Europa. Man kann es 
der Kommission kaum  übelnehmen, daß sie hierüber 
wohlweislich wenig sagt, ebenso wie über den Frach- 
tenbrudi — das alles sind heiße Eisen, die jedodi 
eigentlich den Kern der tarifpolitischen. Zukunfts
probleme ausmachen.
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Vorweggenommen wird hier allerdings einiges durch 
den Vorschlag, generell Margentarife einzuführen. 
Eine solche Auflockerung des Festtarifs kommt viel
leicht einigen Eisenbahnen gelegen, die auf direktem 
W ege dem Ziel umfassender Sonderabmachungen nicht 
näher kommen können. W ie allerdings die M argen
tarife im einzelnen aussehen sollen — mit breiter 
M arge und Möglichkeit zum einheitlichen W agenraum 
tarif oder schmalen M argen je Tarifklasse bzw. Aus
nahm etarif — bleibt noch völlig offen. Die Kommis
sion betont ausdrücklich in  Ziffer 144 ihrer Denk
schrift, daß verschiedene Lösungssysteme zulässig sind. 
Entscheidend ist, daß eben der freien Preisbildung 
durch den V erkehrsträger größerer Spielraum gegeben 
und dessen rasche Anpassung an die Konjunkturlage 
erleichtert w erden soll. Zu beachten ist vor allem, 
daß nach diesen Vorschlägen für Straßenverkehr und 
Binnenschiffahrt in den meisten Ländern und im grenz
überschreitenden V erkehr überhaupt Mindest- und 
Höchsttarife erst neu geschaffen würden.

M oderne K on zep tion  d e r  Verkehrsordnung

Insofern stellen diese Tarifvorschläge an sich bereits 
den wichtigsten Beitrag in der Denkschrift der Kom
mission zum großen Problem der Verkehrsordnung 
dar. W enn hier noch Schwierigkeiten bestehen blei
ben, so gilt dies vor allem für den Zusammenhang 
mit der Auflockerung der Kontingentierung: Natürlich 
muß die Neueinführung von Mindesttarifen, die in 
gewisser Hinsicht ein Mindesteinkommen garantie
ren  — sofern die Kontrolleinrichtungen ausreichen —, 
zu einem Hineinströmen neuer Kapazitäten ln die 
Branche führen. Die Kommission s± ein t anzunehmen, 
daß dem mit verschärften Zulassungsbedingungen 
gesteuert werden könne.

Angesichts der verfassungsrechtlichen Grenzen, die 
hierfür zumindest in Deutschland gezogen sind, muß 
man sich fragen, ob dieser W eg zur Sicherung der 
Ordnung im Verkehr^genügt. A ndererseits w ird ge
rade bei einer Realisierung der Preisbildungsfreiheit 
das Problem der Kontrolle kartellartiger Abmadiun
gen und des Mißbrauchs von Marktmacht akut. Die 
ersteren sind durchaus innerhalb der M argen vorstell
bar und könnten die angestrebte W ettbew erbsbele
bung wieder zunichte machen. Gegen die letztere soll
ten zwar theoretisdi die Tarifobergrenzen genügend 
Sicherheit bieten; es bleiben jedoch Fragen des ge
zielten Vernichtungswettbewerbs auch nach unten hin, 
die bei breiter Tarifmarge und zeitweiliger Vernach
lässigung der Gesamtkostendeckung durchaus aktuell 
werden können.

Hinzu treten die Problematik der Sicherung einheit
licher Arbeitsbedingungen, die Frage der Erstattungs
m odalitäten für verbleibende gemeinwirtschaftliche 

' Lasten, die Regelung der „allgemeinen Besteuerung", 
die sich z. B. in der Beförderungssteuer in Sätzen nie
derschlägt, die die der allgemeinen Umsatzsteuer er
heblich übersteigen (ganz zu schweigen von den Groß
handelssätzen, die eigentlich vergleichbarer wären), 
und ähnliches mehr.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Kom
mission mit ihrer Denkschrift, die nun zu langwierigen 
Debatten Anlaß geben dürfte, einen bedeutsam en 
Ausgangspunkt geschaffen ha t' für eine M oderni
sierung des Ordnungssystems im Verkehr, das im 
Vergleich zu den m odernen Entwicklungen der V er
kehrstechnik selbst nur allzu antiquiert wirkt. Die 
Denkschrift zeichnet sich durch vorsichtige Mäßigung 
aus, die viele W ege offen läßt.

Internationaler Straßenverkehr und EWG
Dr. Axel von ^Selasinsky, Frankfurt am Main

A ls in Rom die V erträge zur Europäischen W irt
schaftsgemeinschaft unterzeichnet wurden, hat man 

an vieles gedacht und viele wirtsdiaftliche Fragen be
handelt, aber einen Punkt recht stiefmütterlich behan
delt: nämlich den Verkehr. Den Verkehr betreffen nur 
die A rtikel 74 bis 84 des Vertrages. Für den Straßen
verkehr im besonderen gibt es überhaupt keine Vor
schriften, und mit Recht, da man ja den europäischen 
V erkehr integrieren will. In den letzten Wochen und 
M onaten ist allerdings die Erörterung gerade über 
diesen Punkt besonders in Fluß geraten.

D ie rechtlichen G rundlagen der europäischen  
Verkehrsintegration

Der Deutsche Industrie- und Handelstag hat sich mit 
dem Problem in einer Studie befaßt, ferner haben 
aber besonders der Präsident der Abteilung V erkehr 
in  der EWG-Kommission, Botschafter Lambert Schaus, 
sowie der deutsche V ertreter in dieser Kommission, 
Dr. Ing. Günter Krauss, Stellung genommen. Beson
ders der letztere beschäftigt sich eingehend mit den

Auseinandersetzungen über die rechtlichen Grundlagen 
der europäischen Verkehrsintegration. Er findet hier
für eine verhältnism äßig einfache Formel:
Gelten für das Verkehrswesen nur die Vorschriften 
des Vertrages zur Gründung der Europäischen W irt
schaftsgemeinschaft über den Verkehr? Oder sind auf 
das Verkehrswesen die allgemeinen Bestimmungen 
des V ertrages neben den besonderen V erkehrsvor
schriften anzuwenden?
Hierzu sagt er weiter, daß namentlich die französische 
Regierung nur den besonderen V erkehrstitel für an
wendbar hält. Das deutsche Bundesverkehrsm iniste
rium wendet sidi hauptsädilich gegen die Anwendbar
keit der W ettbewerbsregeln des V ertrages auf den 
Verkehr.

Die Kommission und der Vorsitzer ihrer Arbeitsgruppe 
Verkehr, Botschafter Lambert Schaus, haben sich w ie
derholt — und nodimals in einer Denkschrift über die 
Grundausrichtung der gemeinsamen V erkehrspolitik — 
für folgende Gedanken ausgesprochen. Die besonderen 
Verkehrsvorschriften der A rtikel 74 und 84 des Ver-
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